
Landeshauptstadt Hannover          Hannover, 22.12.2004 
          - 10.15.3-10 -  
 
1. An die Mitglieder des Stadtbezirksrates LINDEN-LIMMER 
2. An die Mitglieder des Verwaltungsausschusses zur Kenntnis 
3. An die Mitglieder des Stadtbezirksrates RICKLINGEN 
 

Entscheidung zum Beschluss des Stadtbezirksrates 
LINDEN-LIMMER 

 
Sitzung am  : 08.09.2004 
T O P   : 7.3.1.1. 
Drucksache Nr. : 15-1700/2004 N1 
Dateiname  : 15-1700-2004 N1 S1.doc 
 
Namen der Umsteigeanlage am Ricklinger Stadtweg 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beschluss (Vorschlag/Anregung gem. § 55 c Abs. 5 NGO): 
 
Rat und Verwaltung der LHH, Regionsrat Regionsversammlung und Regionsverwal-
tung sowie die zuständigen Gremien der Deutschen Bahn werden gebeten, ihre Entschei-
dung zur Benennung der Umsteigeanlage am Ricklinger Stadtweg noch einmal zu überprü-
fen und ihre Entscheidung dahin gehend zu korrigieren, dass der zukünftige Name Bahnhof 
Linden/Ricklingen – Fischerhof lauten wird. 
 
 
Entscheidung: 
 
Der Antrag wurde an die Region Hannover weitergeleitet, die dazu wie folgt Stellung nimmt: 
 
„Aufgrund des am 08.09.2004 beschlossenen und an uns weitergeleiteten Antrages des 
Stadtbezirksrates Linden–Limmer auf Umbenennung der neuen Umsteigeanlage in „Bahnhof 
Linden/Ricklingen – Fischerhof“ wurde die seitens der Region vorgeschlagene und mit den 
Verkehrsunternehmen abgestimmte Namensgebung im Verkehrsausschuss vom 26.10.2004 
nochmals thematisiert. 
 
Mit der Mitteilung des Regionspräsidenten im Verkehrsausschuss vom 26.10.04 vertritt die 
Region weiterhin die Benennung des S-Bahn-Haltepunktes mit „H-Linden/Ricklingen“ sowie 
der Stadtbahnhaltestelle „Bahnhof Linden/Ricklingen“. Diese Entscheidung wurde seitens 
der politischen Gremien mitgetragen. Die Mitteilung aus dem Verkehrsausschuss vom 
26.10.04 ist als Anlage beigefügt.“ 



 

Az.: 82.01 Pfi / Elb      Region 
Hannover 
 
Datum: 07.10. 2004 
 
 
 
 

Mitteilung  des  Regionspräsidenten 
 

 

 

Sitzung: Verkehrsausschuss 

 

am:  26.10.2004 

 

Betr.:  Umsteigeanlage H – Linden/Ricklingen, Unterschriften - Sammlung  

zur Umbenennung der neuen Haltestelle in „Fischerhof“ 
 
 
Thema : Am 07.09.04 wurde der Region (Dez III in Vertretung für R) das Ergebnis einer Un-
terschriften Sammlung überreicht,  mit dem Ziel die neue Umsteigeanlage Linden in „Fi-
scherhof“ umzubenennen 
 
Ausgangslage : Durch den Bau des Verknüpfungspunktes zwischen den S-Bahn Linien S 1/2/5 
und den Stadtbahnlinien 3/7 im Bereich des Ricklinger Stadtweges verlagern sich die bishe-
rigen Haltepunkte. Um dem neuen gemeinsamen Umsteigepunkt auch mit einem gemein-
samen Namen gerecht zu werden, wurde nach Abstimmungen mit der DB und der üstra „H-
Linden / Ricklingen“  für den S-Bahnhaltepunkt und für Stadtbahn und Bus „Bahnhof Lin-
den/Ricklingen“ festgelegt..  
 
Antrag : Mit der Übergabe von knapp 400 Unterschriften und Unterstützung der Bezirksräte 
wird der Region der Wunsch mitgeteilt, die Namensgebung der neuen Umsteigeanlage an 
dem historischen Begriff „Fischerhof“ zu orientieren.  
 
Stellungnahme: : Die Umbenennung in „Fischerhof“ widerspricht sowohl der DB üblichen Namensgebung 
(Bahnhofsnamen nach örtlichem Bezug zu vergen) als auch einer Orientierungshilfe für Ortsfremde S-Bahn Be-
nutzer.  Da die Umsteigeanlage unter anderem bei der Fußball WM stark durch ortsunkundige Gäste frequentiert 
wird, sollte auf eine solche Orientierungshilfe zurückgegriffen werden. Historische oder Umgangssprachlich ge-
bräuchliche Begriffe tragen hierzu nicht bei. Die durch die Bezirksräte vorgeschlagene Bezeichnung „Bahnhof 
Linden/Ricklingen-Fischerhof“ wird als zu kompliziert / zu ausführlich erachtet. 
 
Trotz Antrag der Bezirksräte, sowie der Sammlung von knapp 400 Unterschriften erachtet es die Verwal-
tung unter vorgenannten Gründen weiterhin als sinnvoll den Namen „Bahnhof Linden/Ricklingen“ für den 
Stadtbahn und Bushaltepunkt,  sowie die Bezeichnung „H-Linden / Ricklingen“ für den S-Bahnhaltepunkt 
beizubehalten !  
 
2. über 82.01 und 82 
3. an IV 
4. Kopie an 82 Me zK 
5. 82.01 Pfi z.w.V. 
 
 


